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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Außenbereichssatzung „Alte Poststraße/Höhenreutweg“, Gemarkung Heining, 1.Änderung; 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Gegenstand dieser Satzung ist der Bereich der bestehenden Außenbereichssatzung „Alte Poststraße/ 
Höhenreutweg“, deren darin gefasste Festsetzungen sowie die Grenzen mit dieser Änderung überarbeitet werden 
sollen, um im Wege einer Nachverdichtung an der Alten Poststraße bzw. am Scherlweg eine Umnutzung sowie 
maßvoll weitere Wohnbebauungen im Umfeld bereits bestehender Baukörper ermöglichen zu können. 
 
Der Stadtrat hat den o.a. Bauleitplan am 24.06.2019 als Satzung beschlossen.  
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird die Satzung rechtsverbindlich.  
Die Satzung mit Begründung wird vom heutigen Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 Passau, 2. 
Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie die Rechtsfolgen hingewiesen.  
 
Hierzu werden die §§ 214 und 215 BauGB im Wortlaut bekannt gegeben: 

§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des Flächennutzungsplans 
und der Satzungen; ergänzendes Verfahren 

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
 

1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder 
hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden 
sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen 
ist; 

 
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 

4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, auch in 
Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 
sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn  

a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentli-
cher Belange nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich wa-
ren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt 
haben, 

c) (weggefallen) 
d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer an-

gemessenen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme des 
Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist, 

e) bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegen-
den Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internetportal des 
Landes zugänglich sind, 
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f) bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung 
abgesehen wird, unterlassen wurde oder 

g) bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 
2 Nummer 1 und § 13b, die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach die-
sen Vorschriften verkannt worden sind; 

 
3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer Ent-

würfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 ver-
letzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vor-
schriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesent-
lichen Punkten unvollständig ist; 

 
4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht gefasst, eine Ge-

nehmigung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten unvollständig ist, hat die 
Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  
 

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an die 
in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht 
richtig beurteilt worden sind; 

 
2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan verletzt 

worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche 
Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich we-

gen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des 
Bebauungsplans herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche Ent-

wicklung beeinträchtigt worden ist. 

(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in Verbindung mit § 13b, 
aufgestellt worden sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes:  

1. (weggefallen) 

 
2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die Rechtswirksamkeit des Bebauungs-

plans unbeachtlich. 

 
3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung des Ein-

zelfalls nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, gilt die Vorprüfung als ordnungsgemäß durchgeführt, 
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wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 durchgeführt worden ist und 
ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei ist unbeachtlich, wenn einzelne Behörden oder sonstige 
Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind; andernfalls besteht ein für die Rechtswirk-
samkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 Satz 4 nicht vorliegt, gilt als zutref-

fend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit 
von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung be-
gründet wird; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher 
Mangel. 

 
(3) Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den 
Flächennutzungsplan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im 
Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind. 
 
(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können durch ein ergänzendes Verfahren zur Behebung von Fehlern 
auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

(1) Unbeachtlich werden  
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. 
 
Passau, den 17.07.2019               
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Bebauungsplan „Einfädelspur Franz-Josef-Strauß-Brücke Nord“, Gmkg. Hacklberg 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Mit dieser Planung soll zur Verbesserung der Verkehrssituation – im Vorgriff eines Ausbaus der Staatsstraße St 
2115 – eine Einfädelspur auf dem nördlichen Brückenkopf der Franz-Josef-Strauß-Brücke in die St 2125 ermöglicht 
werden. 
 
Der Stadtrat hat den o.a. Bebauungsplan am 24.06.2019 als Satzung beschlossen.  
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
Der Bebauungsplan mit Begründung wird vom heutigen Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 Passau, 
2. Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie die Rechtsfolgen hingewiesen.  
 
Hierzu werden die §§ 214 und 215 BauGB im Wortlaut bekannt gegeben: 

§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des Flächennutzungsplans 
und der Satzungen; ergänzendes Verfahren 

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
 

1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder 
hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden 
sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen 
ist; 

 
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 

4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, auch in 
Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 
sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn  

a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentli-
cher Belange nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich wa-
ren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt 
haben, 

c) (weggefallen) 
d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer an-

gemessenen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme des 
Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist, 

e) bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegen-
den Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internetportal des 
Landes zugänglich sind, 
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f) bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung 
abgesehen wird, unterlassen wurde oder 

g) bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 
2 Nummer 1 und § 13b, die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach die-
sen Vorschriften verkannt worden sind; 

 
3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer Ent-

würfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 ver-
letzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vor-
schriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesent-
lichen Punkten unvollständig ist; 

 
4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht gefasst, eine Ge-

nehmigung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Sat-
zung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten unvollständig ist, hat die 
Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  
 

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder 
an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebau-
ungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan 

verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete 
städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit 

sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekannt-
machung des Bebauungsplans herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 

Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 

(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in Verbindung mit § 13b, 
aufgestellt worden sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes:  

1. (weggefallen) 

 
2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die Rechtswirksamkeit des Be-

bauungsplans unbeachtlich. 

 
3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung 

des Einzelfalls nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, gilt die Vorprüfung als ordnungsgemäß 
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durchgeführt, wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 durch-
geführt worden ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei ist unbeachtlich, wenn ein-
zelne Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind; an-
dernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 Satz 4 nicht vorliegt, gilt 

als zutreffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den Bebauungsplan nicht 
die Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
(3) Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den 
Flächennutzungsplan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im 
Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind. 
 
(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können durch ein ergänzendes Verfahren zur Behebung von Fehlern 
auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

(1) Unbeachtlich werden  
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. 
 
Passau, den 17.07.2019               
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Bebauungsplan „Ehem. Presseareal an der Dr.-Hans-Kapfinger-Straße / Firmianstraße“, Gmkg. St. 
Nikola; 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Mit dieser Planung sollen im Bereich des ehem. Presseareals Nachverdichtungen ermöglicht werden, um den hier 
bestehenden Betrieben und Einrichtungen dringend benötigte Erweiterungsflächen anbieten zu können.  
 
Der Stadtrat hat den o.a. Bebauungsplan am 24.06.2019 als Satzung beschlossen.  
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
Der Bebauungsplan mit Begründung wird vom heutigen Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 Passau, 
2. Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie die Rechtsfolgen hingewiesen.  
 
Hierzu werden die §§ 214 und 215 BauGB im Wortlaut bekannt gegeben: 

§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des Flächennutzungsplans 
und der Satzungen; ergänzendes Verfahren 

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
 

1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder 
hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden 
sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen 
ist; 

 
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 

4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, auch in 
Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 
sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn  

a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentli-
cher Belange nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich 
waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, ge-
fehlt haben, 

c) (weggefallen) 
d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer 

angemessenen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme 
des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist, 

e) bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszule-
genden Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internetpor-
tal des Landes zugänglich sind, 
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f) bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprü-
fung abgesehen wird, unterlassen wurde oder 

g) bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Ab-
satz 2 Nummer 1 und § 13b, die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung 
nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

 
3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer Ent-

würfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 ver-
letzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vor-
schriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesent-
lichen Punkten unvollständig ist; 

 
4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht gefasst, eine Ge-

nehmigung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Sat-
zung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten unvollständig ist, hat die 
Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  
 

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder 
an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebau-
ungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan 

verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete 
städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit 

sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekannt-
machung des Bebauungsplans herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 

Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 

(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in Verbindung mit § 13b, 
aufgestellt worden sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes:  

1. (weggefallen) 

 
2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die Rechtswirksamkeit des Bebau-

ungsplans unbeachtlich. 
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3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung des 
Einzelfalls nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, gilt die Vorprüfung als ordnungsgemäß durchge-
führt, wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 durchgeführt wor-
den ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei ist unbeachtlich, wenn einzelne Behörden 
oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind; andernfalls besteht ein 
für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 Satz 4 nicht vorliegt, gilt als 

zutreffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den Bebauungsplan nicht die 
Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Be-
bauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
(3) Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den 
Flächennutzungsplan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im 
Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind. 
 
(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können durch ein ergänzendes Verfahren zur Behebung von Fehlern 
auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

(1) Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. 
 
Passau, den 17.07.2019               
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, 126. Änderung  
und im Parallelverfahren  
Bebauungsplan „SO Freiflächenphotovoltaikanlage Haarschedl“, Gmkg. Heining;  
Bekanntmachung der öffentlichen Planauslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

  
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr der Stadt Passau hat in seiner Sitzung am 
25.06.2019 die o.a. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie den Bebauungsplan „SO 
Freiflächenphotovoltaikanlage Haarschedl“, Gemarkung Heining, gebilligt. 
 

  
Geltungsbereich – Auszug Lageplan (Quelle: Stadt Passau / Geoinformation und Vermessung)  
 
Mit diesen Planungen soll in Haarschedl auf einer unmittelbar nordöstlich der Autobahn liegenden, 
rund 1,2 ha großen Teilfläche der Fl.Nr. 252/2 Gemarkung Heining, ein entsprechend als „SO Freiflä-
chenphotovoltaikanlage Haarschedl“ bezeichnetes Sondergebiet im Sinne des § 11 BauNVO ausge-
wiesen werden, um auf dieser bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche im planungsrechtlichen Au-
ßenbereich gem. § 35 BauGB eine Freiflächenphotovoltaikanlage realisieren zu können. Die bisher in 
diesem Bereich im Flächennutzungsplan der Stadt Passau vorliegende Darstellung „Fläche für die 
Landwirtschaft“ wird entsprechend zurückgenommen.  
 
Die o.a. Pläne mit Begründungen, einschließlich Umweltberichte und Lärmgutachten sowie die 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen liegen vom 26. Juli 2019 bis 
einschließlich 30. August  2019  während der Dienststunden vor dem Zimmer 206 des Neuen 
Rathauses, II. Etage, Rathausplatz 3, öffentlich aus. Zusätzlich können die Unterlagen im Internet unter 
www.passau.de öffentlich eingesehen werden.  
 
Es sind dabei folgende Arten wesentlicher umweltbezogener Informationen verfügbar: 
Ermittlung und Bewertung der durch die Anlage verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft sowie 
die diesbezüglichen Ausgleichsmaßnahmen und deren Sicherstellung; Bestandsaufnahme, Beschrei-
bung und Bewertung der durch das Vorhaben ausgelösten Umweltauswirkungen, d.h. insbesondere 
Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild; Auswirkungen auf den Lebensraum von Tieren und 
Pflanzen sowie Auswirkungen auf die übrigen Schutzgüter wie Boden, Wasser, Luft und Klima, 

http://www.passau.de/


 

 84 

Landschaft, Mensch, Kultur und Sachgüter, Boden, Wechselwirkungen, Informationen zu alternativen 
Planungsansätzen.  
Bestandteil der ausliegenden Unterlagen sind auch die bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen bzw. Informationen zu den Themen: Auswirkungen auf Bahn, grünordnerische sowie 
land- und forstwirtschaftliche Belange, Vorbelastungen des Standortes, Bodenbeschaffenheit, 
Oberflächenwasserentsorgung, Einbindung in die Landschaft sowie die Auswirkungen auf Orts- und 
Landschaftsbild. 
  
Während der o.a. Auslegungszeit können Anregungen bzw. Stellungnahmen von jedermann 
vorgebracht werden. Nach der Auslegungsfrist eingegangene Anregungen bzw. Stellungnahmen 
können evtl. nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
Passau, den 17.07.2019  
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper 
Oberbürgermeister 
 
 
 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Bebauungsplan „Stadtteilzentrum Neustift Süd“, Gemarkung Heining 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB sowie 
der öffentlichen Auslegung gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 
BauGB 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr der Stadt Passau hat in seiner Sitzung am 

17.04.2018 einstimmig die o.a. Aufstellung des Bebauungsplanes „Stadtteilzentrum Neustift Süd“, 

Gemarkung Heining, beschlossen. 

 
Planskizze, Geobasisdaten Bayerische Vermessungsverwaltung 

 
Für die im Ortszentrum von Neustift südlich der Steinbachstraße gelegenen Grundstücke Fl.Nrn. 171/2, 171/7 und 
171/9 Gmkg. Heining, soll zur Stärkung des Ortskerns und unter Nutzung von Synergieeffekten der Bebauungsplan 
„Stadtteilzentrum Neustift Süd“ aufgestellt werden, um hier ein städtebaulich verträgliches Urbanes Gebiet (MU) für 
Wohn- und Gewerbenutzungen (insbesondere Tagespflegeeinrichtung / seniorengerechtes Wohnen) ermöglichen 
zu können.  
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Da mit der vorliegenden Nachverdichtung ein „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ gem. § 13 a BauGB vorliegt, 
erfolgt die Änderung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 i.V.m. § 13 a BauGB. Auf die Durchführung einer 
Umweltprüfung im Sinne von § 2 Abs. 4 BauGB bzw. der Aufstellung eines Umweltberichtes nach § 2 a BauGB wird 
daher gem. § 13 Abs. 3 BauGB verzichtet. 
 
Der o.a. Bebauungsplan mit Begründung liegt vom 26.07.2019 bis einschließlich 30.08.2019 während der 
Dienststunden vor dem Zimmer 206 des Neuen Rathauses, II. Etage, Rathausplatz 3, 94032 Passau öffentlich aus. 
Zudem können die Unterlagen unter www.passau.de eingesehen werden.  
Während der o.a. Auslegung können Anregungen bzw. Stellungnahmen von jedermann vorgebracht werden.  
Nach der Auslegungsfrist eingegangene Anregungen bzw. Stellungnahmen können evtl. nicht mehr berücksichtigt 
werden.  
 
Passau, den 17. Juli 2019             
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister  
 
 
 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Bebauungsplan „GE-GI Simmerlingweg“, 4. Änderung & Bebauungsplan „Ehem. Bundeswehrgelände 
Kohlbruck P6“, 3. Änderung (beide Gmkg. Haidenhof) 
Bekanntmachung der öffentlichen Planauslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr der Stadt Passau hat in seiner Sitzung am 
10.07.2019 o.a. Bebauungsplan gebilligt. 

 

 
Geltungsbereich – Auszug Lageplan (Quelle: Stadt Passau / Geoinformation und Vermessung) 
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Mit diesem Bauleitplanverfahren sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, im Bereich der Fl.Nr. 726/3, Gmkg. 
Haidenhof („Simmerlingweg 15“) das Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz zu 
erweitern. Da die geplante Maßnahme in beide o.a. Bebauungspläne eingreift, sind insbesondere jeweils 
entsprechende Anpassungen hinsichtlich der Baugrenzen, Gebäudehöhen sowie der Nutzungszahlen erforderlich.   
Nachdem die vorliegende Nachverdichtung einen „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ gem. § 13 a BauGB 
darstellt, erfolgt die Änderung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 i.V.m. § 13 a BauGB. Auf die Durchführung 
einer Umweltprüfung im Sinne von § 2 Abs. 4 BauGB bzw. der Aufstellung eines Umweltberichtes nach § 2 a BauGB 
wird daher gem. § 13 Abs. 3 BauGB verzichtet. 
 
Der Planentwurf, die Begründung,  das Lärmgutachten sowie die vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
können in der Zeit vom 26.07.2019  bis einschließlich 30.08.2019  während der Dienststunden vor dem Zimmer 206 
des Neuen Rathauses, II. Etage, Rathausplatz 3, 94032 Passau, eingesehen werden.  
Bestandteil der ausliegenden Unterlagen sind auch die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen bzw. 
Informationen zu den Themen: Verkehrliche Erschließung, Verkehr- und Lärmbelastungen, Ab- und 
Oberflächenwasserentsorgung, Bodenbeschaffenheit, Löschwasserversorgung.  
 
Die Unterlagen sind auch unter www.passau.de abrufbar. Während der o.a. Auslegung können Anregungen bzw. 
Stellungnahmen von jedermann vorgebracht werden. Nach der Auslegungsfrist eingegangene Anregungen bzw. 
Stellungnahmen können evtl. nicht mehr berücksichtigt werden. 
 

Passau, den 17.07.2019 
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister  
 
 
 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Bebauungsplan „Plantage Nord“, 4. Änderung, Gmkg. Hacklberg 
Bekanntmachung der erneuten öffentlichen Planauslegung gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 a Abs. 3 
BauGB und § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB  

 

Mit dieser Änderung des Bebauungsplans sollen im Rahmen einer Nachverdichtung auf dem bebauten 
Grundstück Fl.Nr. 284/9 Gmkg. Hacklberg (Anwesen „Gertraudstraße 4“) die Nutzungszahlen geändert 
werden, um eine Aufstockung des Gebäudes zu ermöglichen. 

Die Ergebnisse der zwischenzeitlich durchgeführten öffentlichen Auslegung sowie der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange machen einzelne Änderungen bzw. Ergänzungen 
des Bebauungsplanentwurfs erforderlich. Ergänzt bzw. geändert wurden:  

 Anpassungen des Maßes der baulichen Nutzung  
 Begrenzung der Wohneinheiten  
 Änderungen der Festsetzung der Dachformen 
 Anpassung der Wandhöhen und Abstandsflächen   
 Festsetzung der erforderlichen Parkflächen 

 

http://www.passau.de/
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Der Bebauungsplanentwurf „Plantage Nord“, Gmkg. Hacklberg, wird aufgrund dieser Änderungen bzw. Ergänzungen 
gem. § 4 a Abs. 3 Satz 1 BauGB erneut ausgelegt. Die Dauer der Auslegung wird dabei gem. § 4 a Abs. 3 Satz 3 
BauGB verkürzt.   
 
Der o.a. Bebauungsplan mit Begründung sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen liegen vom 26. Juli 2019 bis einschließlich 16. August 2019 während der Dienststunden vor dem 
Zimmer 206 des Neuen Rathauses, II. Etage, Rathausplatz 3, 94032 Passau, öffentlich aus. 
 
Während dieser Zeit können Anregungen bzw. Stellungnahmen – jedoch gem. § 4 a Abs. 3 Satz 2 BauGB nur zu den 
geänderten bzw. ergänzten Teilen – von jedermann vorgebracht werden. Nach der Auslegungsfrist eingegangene 
Anregungen bzw. Stellungnahmen können evtl. nicht mehr berücksichtigt werden.  
 
Passau, den 17. Juli 2019         
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister  
 
 
 Vollzug der Jagdgesetze; 
 Schonzeitaufhebung für Ringeltauben im Stadtgebiet Passau 
 
 

Allgemeinverfügung: 
 
 

1. Im Geltungsbereich der Stadt Passau wir die Schonzeit für junge Ringeltauben auf Flächen mit 
 
 erntereifem Raps, Öl- und Eiweißfrüchten  
 Lagergetreide (Weizen, Gerste, Triticale)  
 Neu ausgesäten Raps  
 Neu ausgesäter Mulchsaat  
 Neu ausgesäten Zweitfrüchten nach Ganzpflanzensilage  

 
außerhalb befriedeter Bezirke nach § 6 BJagdG und Art. 6 BayJG aufgehoben. 
 
2. Auflagen: 
 
• Als einzige Vogelart dürfen Ringeltauben im ersten Lebensjahr, erkennbar am fehlenden Halsring,  

bejagt werden. 
 
• Eine Bejagung von auftretenden Alt- und Elterntauben ist nicht zulässig. 
 
• Bejagung ist erlaubt mit der Schrotflinte durch den Jagdausübungsberechtigten, ggf. den 

Erlaubnisscheininhaber, als Pirschjagd im Bereich der geschädigten oder bedrohten, unter obiger 
Nr. 1 bezeichneten Flächen und dem festgelegten Umkreis von 200 m. 
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• Erforderlichkeit der Tötung muss gegeben sein. Sollte sich im Geltungszeitraum die Gefahr von 
Schäden durch Ringeltauben an den bezeichneten Saaten entgegen den derzeitigen Erwartungen als 
gering erweisen, so ist die Erforderlichkeit der Tötung nicht mehr gegeben. Im Zweifelsfall ist dazu 
eine neuerliche Stellungnahme des Jagdberaters der Stadt Passau und des Amtes für 
Landwirtschaft und Forsten einzuholen. 

 
• Dem Schutz der Ringeltauben wird dahingehend Rechnung getragen, dass während der 

Kernbrutzeiten Mai und Juni eine Schonzeitaufhebung nicht erfolgt. Weiterhin durch das 
fortbestehende Verbot der Alt- und Elterntierbejagung. 

  
Unabhängig von der nach den jagdrechtlichen Vorschriften zu führenden Streckenliste sind folgende 
Aufzeichnungen zu führen: 

 Erfassung der Jagdtage (Datum), 
 Anzahl der erlegten Ringeltauben, 
 Erläuterung des Ergebnisses der Bejagung im Hinblick auf das Ziel, Schäden zu verhindern   

und Ort des Abschusses. 
 
Die Aufzeichnungen haben die Jagdausübungsberechtigten, soweit sie von dieser Aufhebung der 
Schonzeit Gebrauch machen, bis zum 11. November 2019 der Unteren Jagdbehörde – Stadt Passau 
-  schriftlich vorzulegen.  
  
3. Widerruf und Befristung: 
Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn die 
Voraussetzungen für die Aufhebung der Schonzeit entfallen. 
 
Diese Allgemeinverfügung ist befristet bis 31.10.2019. 
 
4. Sofortige Vollziehung: 
Für die Anordnung unter der Ziffer I wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) die sofortige Vollziehung angeordnet. 
 
5. Bekanntmachung und Inkrafttreten: 
Die Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Passau in 
Kraft.  
 

Hinweis: 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende Teil einer 
Allgemeinverfügung öffentlich bekanntzumachen. 
 
Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bei der Stadt Passau, 
Ordnungsamt, Zimmer 204, 2. OG, Vornholzstraße 40, 94036 Passau auf. Sie kann während der 
allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
Passau, 04.07.2019 
Stadt Passau 
 
Linseisen 


